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Version Verfasser Datum Inhalt/Anpassungen 

1 meg / snp 13.03.2018 Entwurf 

1.1 meg / snp 15.03.2018 Entwurf - Ergänzungen gemäss Kanton 

1.2 meg/snp 05.04.2018 Entwurf – Anpassungen gemäss Kanton 
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Gemeinde Arlesheim 
 

 

Mutation Zonenreglement Landschaft (rechtsverbindlich) 

§ 14.5  Gefahrenzone Erdgashochdruckleitung 

1 Bei Bauvorhaben in der Gefahrenzone „Erdgashochdruckleitung“ darf die Risikosummenkurve die 

Mitte des Übergangsbereichs gemäss Vollzugshilfe «Beurteilungskriterien zur Störfallverordnung» nicht 

überschreiten.                                                                                                                                       

2 Vorbehältlich von bereits umgesetzten oder in Umsetzung begriffenen Massnahmen an der Erd-

gashochdruckleitung, die das Störfallrisiko gemäss Absatz 1 reduzieren, hat die Bauherrschaft bei einer 

Überschreitung der Risikosummenkurve mit baulichen Massnahmen am geplanten Gebäude das Stör-

fallrisiko so zu vermindern, dass die Vorgabe gemäss Absatz 1 eingehalten wird. 

3 Der Nachweis der Einhaltung der Risikoschwelle gemäss Absatz 1 ist durch die Bauherrschaft zu er-

bringen.  
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Beschlussfassung 

 

Beschluss des Gemeinderates:   Namens des Gemeinderates 

Beschluss der Gemeindeversammlung:   Der Gemeindepräsident 

Referendumsfrist:    

Urnenabstimmung:    

 

Publikation der Planauflage  Der Gemeindeverwalter 

im Amtsblatt Nr.   vom   

Planauflage:    

 

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft    

genehmigt 

mit Beschluss Nr.   vom   Der Landschreiber 

 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses 

im Amtsblatt Nr.   vom   

 


